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      Anlage 1


Kranenburg, 23.11.2004

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

bezüglich der neuen Ausbildungsrichtlinien des NWDSB zur Waffensachkunde hat es folgende Änderungen gegeben:

· Das Mindestalter der Lehrgangsteilnehmer beträgt 18 Jahre (zum Zeitpunkt der Prüfung).


· Die Lahrgangsdauer ist mit 30 UE einschließlich Prüfung vorgegeben.
(UE = Übungseinheit a. 45 Min.)


· Die Sachkundeprüfung ist auf höchstens 30 Personen begrenzt.


· Neben der theoretischen wird auch eine praktische Prüfung durchgeführt, d. h. es wird künftig mit der Kurzwaffe (Pistole und Revolver) sowie mit der Langwaffe geschossen werden müssen.


· Mindestens 14 Tage vor der Prüfung ist der Prüfungstermin und die Namen der Prüfungsteilnehmer der zuständigen Behörde (Ordnungsamt der Stadt oder des Landkreises) anzuzeigen und einem Vertreter der Behörde die Teilnahme an der Prüfung zu gestatten. Im Falle seiner Teilnahme hat der Vertreter der Behörde die Stellung eines weiteren Beisitzers im Prüfungsausschuss.


· Bei der schriftlichen Prüfung werden 70 Fragen gestellt. Bei je Frage drei vorgegebenen Antworten sind richtige Mehrfachantworten möglich. In diesem Fall müssen alle richtig beantwortet werden.


· 70 bis 63 richtig beantwortete Fragen = theoretische Prüfung bestanden.
60 bis 62 richtig beantwortete Fragen = es erfolgt eine zusätzliche mündliche Prüfung
weniger als 60 richtig beantwortete Fragen = nicht bestanden; es besteht aber die Möglichkeit zur Wiederholung der Prüfung.



Die nach den Richtlinien des NWDSB durchgeführte Sachkunde gilt für alle Waffenarten der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes und ist Voraussetzung für die Fort- und Weiterbildung zum Schießsportleiter, zur Kampfrichter- bzw. Trainerlaufbahn sowie zum Erwerb der Jugendbasislizenz.

Sie berechtigt zur Aufsicht beim Schießen auf genehmigten Schießstätten und ist eine der Voraussetzungen zum Erwerb erlaubnispflichtiger Schusswaffen.

Wichtiger Hinweis:

Der Deutsche Schützenbund hat kürzlich die Möglichkeit einer verkürzten Waffensachkundeausbildung in Erwägung gezogen, die beispielweise nur für die Aufsicht beim Schießen auf genehmigten Schießstätten berechtigen soll. 

Diese würde sich dann nur auf den Bereich der Aufsichtstätigkeit und für bestimmte Waffenarten des jeweiligen Vereins beziehen und Geltung finden.

Diese vermutlich erheblich verkürzte Ausbildung würde den Vereinen und Sportschützen sehr hilfreich sein. Sportschützen / innen die lediglich nach den gesetzlichen Vorgaben Aufsicht auf dem Schießstand verrichten wollen und kein Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen haben, müssten nicht die lange Ausbildung absolvieren. 
Nähere Einzelheiten hierzu sind z. Z. allerdings noch nicht festgelegt worden. Wir gehen jedoch davon aus, für den oben erwähnten Bereich durch eine Art „Kurzlehrgänge“, die dann auch vermehrt durchgeführt werden könnten, den Bedarf unserer Vereine an qualifiziertem Aufsichtspersonal mittelfristig ausbilden zu können.


Erwin Schütz
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